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IV. Unterbringung

§ 16

Arten der Unterbringung

(1) Verwahrte sollen möglichst einzeln untergebracht werden. Die
Einzelunterbringung ist durchzuführen, wenn Anhaltspunkte da-
für bestehen, dass die verwahrte Person betrunken, gewalttätig
oder geisteskrank ist, an einer ansteckenden Krankheit leidet oder
Verdunkelungsgefahr besteht. Von dieser Regelung kann wegen
besonderer Erfordernisse (zum Beispiel bei Einsätzen aus beson-
derem Anlass oder bei Sammelvorführungen) abgewichen werden.
Es ist zu verhindern, dass Personen, die aus strafprozessualen
Gründen verwahrt werden, mit anderen Verwahrten in Verbin-
dung treten können, die der Mittäterschaft, Teilnahme, Begünsti-
gung, Strafvereitelung oder Hehlerei bezüglich derselben Tat ver-
dächtigt oder bereits abgeurteilt oder als Zeugen beteiligt sind. Er-
forderlichenfalls ist eine Unterbringung im Polizeigewahrsam ei-
ner benachbarten Dienststelle vorzunehmen.

(2) Männer und Frauen sind getrennt unterzubringen. Jugendliche
sollten getrennt von Erwachsenen untergebracht werden. Bei na-
hen Familienangehörigen sind Ausnahmen zulässig. Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten können Kinder belassen werden.

(3) Ist jemand aufgrund polizeirechtlicher Vorschriften in Ver-
wahrung genommen worden, so soll er gesondert, insbesondere
ohne seine Einwilligung nicht mit Strafgefangenen in demselben
Raum verwahrt werden. Bei der Unterbringung von Untersu-
chungsgefangenen ist § 119 Abs. 1 und 2 StPO zu beachten.

(4) Abzuschiebende Personen, bei denen ein richterlicher Be-
schluss vorliegt, sind bei längerer Verweildauer nach den Grund-
sätzen der Untersuchungshaftvollzugsordnung zu verwahren. So-
weit die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, hat die Unter-
bringung in einer Justizvollzugsanstalt zu erfolgen.

§ 17

Verpflegung

(1) Im Polizeigewahrsam vorübergehend untergebrachte Personen
werden in der Regel nicht verpflegt, wenn sie am Tage innerhalb
von sechs und bei einer Aufnahme nach 20 Uhr vor Ablauf von 12
Stunden entlassen werden. Im Übrigen sind sie zu den üblichen
Zeiten zu verpflegen. Die Verpflegung besteht aus Frühstück, Mit-
tags- und Abendkost. Art und Umfang der Verpflegung ist von den
örtlichen Beschaffungsmöglichkeiten abhängig.

(2) Verwahrte können sich nach Wahl eine Verpflegung auf eigene
Kosten beschaffen lassen, soweit dies dienstlich möglich ist. Die
Verpflegung von Transportgefangenen richtet sich nach der Ge-
fangenentransportvorschrift.

(3) Die Verpflegung (Abs. 1 und 2) ist von zuverlässigen Personen
oder Betrieben zu beziehen. Soweit notwendig, sind geeignete ver-
tragliche Vereinbarungen zu treffen. Einzelheiten der Beschaffung
der Verpflegung und alle damit zusammenhängenden Fragen re-
geln die Dienststellen. Die durch Dritte gelieferte Verpflegung ist
erforderlichenfalls auf Waffen, Kassiber, Ausbrecherwerkzeuge
usw. zu überprüfen.

(4) Zusatznahrung und Genussmittel sind grundsätzlich nicht
durch die Dienststelle zu beschaffen.

§ 18

Tabakgenuss

Den verwahrten Personen kann der Tabakgenuss im Gewahrsam
nur gestattet werden, wenn Gründe der Sicherheit oder Ordnung
nicht entgegenstehen.

§ 19

Alkohol- und Rauschmittelgenuss

Der Genuss alkoholhaltiger Getränke und von anderen Rausch-
mitteln ist den verwahrten Personen nicht erlaubt.

§ 20

Körperpflege

(1) Den verwahrten Personen ist täglich Gelegenheit zu einer ein-
fachen körperlichen Reinigung zu geben. Das Rasieren soll, wenn
es unter Aufsicht geschieht, gestattet werden. § 12 bleibt unbe-
rührt.

(2) Einfache Reinigungs- und Hygienemittel sind bereitzustellen.

§ 21

Arbeiten

Die verwahrten Personen dürfen zur Arbeit nicht verpflichtet wer-
den.

§ 22
Sicherheitsmaßnahmen

(1) Vor und nach jeder Belegung oder jedem Wechsel in der Bele-
gung sind die benutzten Räumlichkeiten und ihre Ausstattung zu
überprüfen.
(2) Belegte Verwahrungsräume sind stets abzuschließen und zu
verriegeln. Die Schlüssel sind sicher und so zu verwahren, dass sie
nur befugten Bediensteten der Dienststelle, diesen aber jederzeit,
zugänglich sind.
(3) Belegte Verwahrungsräume sind in angemessenen Zeitabstän-
den zu kontrollieren. Anzahl, Zeitpunkt und Intensität der Kon-
trollen hat der für den Vollzug der Verwahrung Verantwortliche
(§ 2) anzuordnen. Ist jemand aufgenommen worden, der offen-
sichtlich seiner Sinne nicht mehr mächtig ist, so sind Kontrollen —
gegebenenfalls nach Vorgabe des bei der Aufnahme hinzugezoge-
nen Arztes (§§ 11 Abs. 2 und 13 Abs. 1 und 3) — in kürzeren Zeit-
abständen vorzunehmen. Die Kontrollen sind im Aufnahmenach-
weis zu vermerken.
(4) Zur Nachtzeit dürfen belegte Verwahrungsräume grundsätz-
lich nur in Gegenwart eines/einer zweiten Bediensteten betreten
werden. Diese Vorsichtsmaßnahme gilt auch am Tage, wenn der
Verwahrungsraum mit einer gewalttätigen Person belegt ist.
Ebenso ist zu verfahren, wenn Bedienstete Gewahrsamsräume be-
treten, in denen eine andersgeschlechtliche Person untergebracht
ist.
(5) Die verwahrten Personen können unter den gesetzlichen Vor-
aussetzungen in den Gewahrsamsräumen gefesselt und soweit er-
forderlich, kann eine Zwangsjacke angelegt werden (§ 59 HSOG,
§ 119 Abs. 5 StPO).
(6) Wenn es die Sicherheit oder Ordnung erfordert, können der ver-
wahrten Person auch Gegenstände entzogen werden, die ihr nach
dieser Vorschrift im Verwahrungsraum gewöhnlich zur Verfügung
stehen; das gilt nicht für die Lagerstätte. Für Suizidgefährdete ist
besondere Bettwäsche vorzuhalten und erforderlichenfalls auszu-
geben. Für die Beleuchtung gilt § 5 Abs. 9.

§ 23
Ende der Unterbringung

Die Unterbringung endet mit der Entlassung der verwahrten Per-
son oder Übernahme durch einen hierzu Berechtigten. Die Entlas-
sung oder Übernahme ist nachzuweisen (vgl. § 15).

V. Verbindungsaufnahme zur Außenwelt
§ 24

Unbefugte Verbindungsaufnahme
Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die ver-
wahrte Person nicht unbefugt mit der Außenwelt in Verbindung
tritt.
Abzuschiebenden Personen ist das Telefonieren auf eigene Kosten
zu gestatten, sofern nach Prüfung des Einzelfalles relevante
Gründe nicht entgegenstehen.

§ 25
Besuche

(1) Eine verwahrte Person darf Besuche nur mit Einverständnis der
sachbearbeitenden Dienststelle, gegebenenfalls der Staatsanwalt-
schaft, empfangen. Als Besucher sind im Allgemeinen nur nahe Fa-
milienangehörige zuzulassen. Das Gleiche gilt für Rechtsanwälte,
Geistliche und diplomatische Vertreter.
(2) Besuche dürfen nur in Gegenwart des Sachbearbeiters oder ei-
nes anderen mit dem Sachverhalt genügend vertrauten Beamten
stattfinden. Dieser achtet darauf, dass Gegenstand und Inhalt der
Unterredung mit dem Zweck der Freiheitsentziehung vereinbar
sind. Die Unterredung in einer nichtdeutschen Sprache ist nur zu-
lässig, wenn sie der/die anwesende Beamte/Beamtin versteht oder
die besuchende oder besuchte Person einen zuverlässigen Dolmet-
scher zur Verfügung stellt oder der Besucher selbst die Gewähr für
eine einwandfreie Übersetzung bietet. Die Unterredung abzu-
schiebender Personen ist auch in einer nichtdeutschen Sprache zu-
lässig. Dies gilt nicht, wenn es sich bei den abzuschiebenden Per-
sonen um Straftäter handelt. In diesen Fällen ist eine Unterredung
in einer nichtdeutschen Sprache nur zulässig, wenn der/die anwe-
sende Beamte/Beamtin diese Sprache versteht oder wenn ein zu-
verlässiger Dolmetscher auf Kosten der besuchenden oder besuch-
ten Person zur Verfügung gestellt wurde.
Die Besuchsdauer ist im Allgemeinen auf 15 Minuten zu be-
schränken.
Das besondere Besuchsrecht der Mitglieder des CPT (Committee
for the Prevention of Torture) ist zu beachten.
(3) Den aus strafprozessualen Gründen verwahrten Personen ist im
Rahmen des § 148 StPO freier schriftlicher und mündlicher Ver-
kehr mit dem Verteidiger gestattet. Der Verteidiger muss sich als


